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Blick in das •Chelelöchli• von Willisau.
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Kindertod, Mütterleid und
ewige Seligkeit
Pius Schwyzer

Auf der südlichen Längsseite der
katholischen Kirche in Willisau steigt ein Hang
steil zum Schloss an. Eine Mauer aus
Quadersteinen begrenzt den gepflasterten

Weg zwischen Kirche und Hang.
Gut sichtbar ist eine kleine, schwere
Eisentüre, die in die Stützmauer
eingelassen ist. Sie verschliesst eine
Grabnische, das so genannte -Chelelöchli».

Was verbirgt sich dahinter? Welche
Bedeutung hatte diese bauliche
Einrichtung? Welche Vorstellungen waren
damit verbunden?

Das «Chelelöchli» in Willisau

Das -Chelelöchli» ist eine Kindergrabstätte,

die seit mehr als fünfzig Jahren
nicht mehr benutzt wird. Die
Grabkammer ist etwa zwei Meter lang, ein
Meter breit und ebenso hoch. Sie ist in
die mannshohe Kirchenmauer auf der
Südseite der katholischen Kirche eingebaut,

eigentlich genau auf der Grenze
zwischen kirchlichem und weltlichem
Terrain. Auch wenn sie auf den noch
vorhandenen alten Plänen nicht
eingezeichnet ist, kann mit grosser Sicherheit

angenommen werden, dass man diese

Kindergrabkammer um 1805 einrichtete,

also zu jener Zeit, als die jetzige
Kirche erbaut wurde (1804-1810)1. Im
-Chelelöchli» wurden bis ins frühe 20.

Jahrhundert jene Kinder beigesetzt, die

ungetauft verstorben waren. Im Volksmund

wurden ungetauft verstorbene
Kinder »ungfreuti Kindli» genannt2. Ein

Zeitzeuge erzählte mir, dass in seiner
Familie um 1940 eine Totgeburt in eine
Schuhschachtel gelegt und diese vor der
Frühmesse in aller Stille in der beschriebenen

Grabkammer beigesetzt wurde.
Anwesend waren der Vater und der Sa-

kristan. Ein anderer Zeitzeuge erinnert
sich, wie in seiner Familie über das
Seelenheil eines um I960 in einer Nachbarfamilie

tot geborenen Knaben diskutiert
wurde. Für ihn sei es belastend gewesen,

wie unzimperlich von Hölle, Fegefeuer

und Vorhölle gesprochen wurde.
Louis Naef (Dramaturg und Regisseur,
Luzern, in Willisau aufgewachsen)
veröffentlichte im «Willisauer Boten» am
13. April 2004 einen Text unter dem
Titel: Vom Limbus oder von einem
geheimnisvollen Eisentor. Er schrieb unter
anderem über das -Chelelöchli»-.

-Zu diesem Eisefttor hat mein Vater später,

als es Zeit war, mich aufzuklären,
die eigentliche, die wahre Geschichte
erzählt. Und die lautet so: Hier wurden
früher die ungeborenen Kinder und
die Totgeburten bestattet. Da sie aber
ungetauft waren, nicht in geweihter
Erde. Dazu kam, dass die Väter in aller

Herrgottsfrühe, bei Nacht und Nebel,

den Fötus dem Sigristen - und nie
in Anwesenheit eines Geistlichen und
ohne irgendein religiöses Ritual in einer
Kartonschachtel abzuliefern hatten, der
sie dann im Loch hinter dem Tor in der
Erde versinken Hess... Da man darüber
kaum zu sprechen wagte, fehlte ivohl
auch der Name für diesen Ort. Oder
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Der ehemalige Sakristan, Paul Hurschier, öffnet die Grabkammer in der Kirchenmauer von
Willisau (6. Januar 2011).

hiess es einfach das »Chileloch»? Man
kann sich das heute kaum mehr vorstellen,

aber wir wissen, wie viel Leid die
Kirche mit solchem Tun vor allem über
unsere Mütter gebracht hat. Abschied
nehmen verboten Und es wurde den
Müttern dazu noch gesagt, dass diese

Ungeborenen keinesfalls in den Himmel
kommen können. Nicht nachvollziehbare

Grauzone der Theologie.»

Im Friedental, dem Friedhof der Stadt

Luzern, besteht seit 2010 ein neues
Gemeinschaftsgrab für tot Geborene. Auch
in anderen grossen Friedhöfen sind in
den letzten Jahren besondere Grabstätten

für früh verstorbene Säuglinge und
für tot Geborene eingerichtet worden.
So wird auf die Trauer der betroffenen
Eltern vermehrt Rücksicht genommen.

Gefährdete Kinder und hilflose
Mütter

Die Grabstelle für Kleinkinder steht in
direktem Zusammenhang mit der
früheren grossen Kindersterblichkeit, die
in unserer Region erst am Ende des
19. Jahrhunderts merklich abnahm. Bis
dahin mussten sehr viele Mütter
Totgeburten oder den frühen Tod eines
ihrer Kinder erleiden. Ärztliche Hilfe
war kaum erreichbar; die Frauen waren

auf die örtlichen Hebammen
angewiesen. Kliniken gab es nicht. (Das
Kantonsspital in Luzern wurde erst im
Oktober 1902 eröffnet.) Gegen viele
Kinderkrankheiten (Scharlach, Pocken,
Masern) standen keine Arzneien zur
Verfügung. Die Hygiene war schlecht.
Hunger, Armut und Ungeziefer waren
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Querschnitt der Grabkammer («Chelelöchli») in der Stützmauer südlich der Pfarrkirche
Willisau. (Massangaben von Martin Heller; Sakristan)

die ständigen Begleiter der grossen
Familien.

1870 starben zwanzig Prozent der
Säuglinge bereits im ersten Lebensjahr.
Nahezu fünfzig Prozent der Kinder
erreichten das Erwachsenenalter nicht.
Die Lebenschance war übrigens auf
dem Lande höher als in den kleinen
Städten früherer Zeit, wo besonders
in den warmen Sommermonaten die
offenen Abwasserkanäle Krankheiten
und Seuchen verbreiten halfen. Heute
erreichen von tausend Säuglingen nur
vier das erste Lebensjahr nicht. Bei
Kindern zwischen einem und zehn Jahren
liegt die Sterblichkeit nun bei 1,4
Promille (Unfälle sind heute die häufigste
Todesursache). Selten ist heute der Tod
der Frauen im Wochenbett. Bis ins 19.

Jahrhundert waren die Mütter in der

Schwangerschaft, während der Wehen,
der Geburt oder im Wochenbett extrem
gefährdet. Die vielen Geburten, die
mangelhafte Pflege der Wöchnerinnen
und die baldige Wiederaufnahme der
Arbeit in Haus und Hof verkürzten die
Lebenserwartung der Frauen.

Der Gottesacker in Willisau

Die Bestattung, die Pflege des Friedhofs
und der einzelnen Grabstätten führten
in Willisau oft zu Auseinandersetzungen.

Der erste Friedhof befand sich
bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts
auf dem Gelände rund um die Pfarrkirche.

(Bei der Vorgängerkirche befand
sich am Schlossrain ein zweistöckiges
Beinhaus, das 1805 abgebrochen wurde.)

Auf Befehl der geistlichen und
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Der zerfallene Kindersarg stammt wohl aus derZeit um 1900.
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weltlichen Obrigkeit wurde um löOO

ein zweiter Friedhof neben der Kapelle
zum Heiligen Blut errichtet. Aus dem
Jahre 1674 ist die Einweihungsurkunde
für die heutige Heilig-Blut-Kapelle und
den dazu gehörigen (zweiten) Friedhof
erhalten. 1842 fand hier die letzte
Beerdigung statt. Zwölf Jahre später entfernte

man dort die Kreuze und Grabsteine
und bettete die Gebeine in den neuen
Friedhof um, der auf der nördlichen
Seite der Wigger errichtet worden war.
Wegen Platzmangels beerdigte man
Kinder bis zu zwei Jahren weiterhin
neben der Pfarrkirche. 1877 rügte der
kantonale Sanitätsrat die Zustände auf dem
Kinderfriedhof, auf dem sich «Hunde,
Hühner und anderes Volk tummle».
Die Missstände müssten sofort behoben
werden. Nun wurde der neue Friedhof
nochmals erweitert und zur einzigen
Begräbnisstätte von Willisau erklärt. Bei
der Pfarrkirche verblieben die Priestergräber

und das «Chelelöchli».

Wer registriert Geburt und Tod?

Die ältesten demografischen Quellen
unserer Region sind rund 400 Jahre alt.
Die alten Tauf- und Sterbebücher
befinden sich in den Archiven der
Pfarreien. Die Mikrofilme dieser wertvollen
geschichtlichen Dokumente können im
Luzerner Staatsarchiv eingesehen werden.

Das Konzil von Trient (1545-1563)
verpflichtete die Pfarrer, Taufbücher zu

führen. Das Rituale Romanum aus dem
Jahre 1614 verpflichtete die Pfarreien
zur Führung der Firmungs- und
Totenmatrikeln. Das älteste Taufbuch der
katholischen Pfarrei Willisau ist über 400

Jahre alt und beginnt mit dem Jahr 1595.
Mit dem Jahr 1598 beginnen auch die
Eintragungen im Sterbebuch. Ab
diesem Jahr sind die demografischen
Veränderungen in Willisau gut dokumentiert.

Trotz vielen Geburten blieb über
Jahrhunderte hinweg die Einwohnerzahl

stabil. Die Lebenserwartung war
wegen mangelnder Hygiene, unsauberen

Trinkwassers, einseitiger Ernährung
oder fehlender ärztlicher Versorgung
begrenzt. Wenn Seuchen (Grippe,
Masern, Typhus, Pocken) ausbrachen, waren

Kinder die ersten Opfer. In den
alten Sterbebüchern finden sich Monate,
in denen mehr Kinder als Erwachsene
starben. Oft fehlen die Namen der Kleinen.

Man beliess es bei der Bezeichnung

«Infans», dem lateinischen Wort
für «Kind». Wenn die Namen fehlen,
handelt es sich oft auch um Kinder, die
tot geboren wurden oder kurz nach der
Geburt verstarben. Im 18. Jahrhundert
waren vierzig Prozent der Verstorbenen
Kinder. In der Zeit von 1817 bis 1837
verstarben in Willisau 1032 Erwachsene,

99 Kinder von zwei bis sechs Jahren
und 512 Kinder unter zwei Jahren. Dabei

ist zu beachten, dass die Pfarrei um
1800 nur 3000 Seelen zählte3.
1875/76 wurden die eidgenössischen
Zivilstandsregister eingeführt. Von da
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Ein Ausschnitt aus dem Tauft>uch der Pfarrei Willisau von 1766. Festgehalten wurden das

Datum der Taufe, die Namen der Eltern, die Namen des Kindes und der Paten.

an regelte der Bund das Zivilstandswesen,

das bis anhin allein in den Händen
der Pfarrämter gelegen hatte. Tot geborene

oder früh verstorbene Kinder sind
nun nach den kantonalen Vorschriften
zu registrieren, die der Zivilstandsverordnung

des Bundes entsprechen müssen.

Demnach wird als Totgeburt ein
Kind bezeichnet, das ohne Lebenszeichen

auf die Welt kommt und ein
Geburtsgewicht von mindestens fünfhundert

Gramm aufweist. Totgeburten, die
nach dem sechsten Schwangerschaftsmonat

erfolgen, sind meldepflichtig.
Bei tot geborenen Kindern können
Familienname und Vornamen erfasst werden,

wenn die zur Vornamensgebung
berechtigten Personen (Art. 37, Abs. 1)

es wünschen. Zur Anzeige ist eine
Arztbescheinigung vorzuweisen, wonach

das Kind bei der Geburt tot war. Die
Pfarreien führen für ihre Mitglieder die
Pfarrbücher weiter.

Das Leid der Mütter

Der grösste Schrecken für eine Mutter
war, wenn ihr Kind ungetauft verschied,
denn das bedeutete nach kirchlicher
Verkündigung den Verlust der ewigen
Seligkeit. Deswegen wurden die Säuglinge

meist am Tag nach der Geburt in
der Kirche getauft. Wenn das Leben
eines Säuglings gefährdet war, nahm die
Hebamme4, der Arzt oder eine andere
anwesende Person sofort eine Nottaufe
vor.
Seit dem 18. Jahrhundert verwendeten
Hebammen manchmal auch so genannte

intrauterine Taufspritzen, um bei
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IX
Ein Ausschnitt aus dem Sterbebuch der Pfarrei Willisau, 1766. Zu beachten sind die

häufigen Einträge unter der Bezeichnung -Infans- (Kind). Der Namefehlt (nicht getauft?), die
Herkunft ist dagegen erwähnt. -Ex urbe> heisst •aus dem Städtchen».
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Votivtafel in der Kapelle St. Aper, Fischbach. -Ob wollen es nil Villen bekant, wie dass der +5

heilig Aper ein sonderbarerpattron /seie in kindsnöthen, so haben solches doch vill hundert
erfahren, welche sust ohne den / heiligen tauffhätten stürben müssen. So zeuget solches 2
auch ein gewüssefrau von hier, welche / lang in kindsnöthen gewässen, Sobald sie ein
gelübt zu dem heiligen Aper gethan hat, yy gar/bald glücklich gebobren. Gott und dem ^
heiligen Aper sey höchster danck gesagt.»

absehbaren schweren Geburten, eine
Taufe bereits im Mutterleib vornehmen
zu können. Schlimmstenfalls wurde die
Mutter angeleitet, für das Kind die Taufe

aus ganzem Herzen zu wünschen (so
genannte «Begierdetaufe»). Damit erreiche

das Kind im Todesfall doch noch
das Paradies.
Die vielen Möglichkeiten, dem Siiugling
die Taufe zu spenden, verhinderten
nicht, dass Kinder vor oder bei der
Geburt ungetauft starben und somit nicht
in die Gemeinschaft der Gläubigen
aufgenommen werden konnten. Sie blieben

also nach den Vorstellungen vieler
Theologen mit der Erbsünde behaftet.
Ein kirchliches Begräbnis war ihnen

versagt. Die Leiche wurde am Rand des

Friedhofes oder des Kirchareals beigesetzt.

In Willisau gab es, wie oben
erwähnt, eine besondere Grabnische, das

so genannte «Chelelöchli».

Wo ist der Himmel
für die ungetauften Kinder?

Der Katechismus der katholischen Kirche

von 1997 erklärt das Sakrament der
Taufe als heilsnotwendig. Die Kirche
kenne kein anderes Mittel als die Taufe,

um den Eintritt in die ewige Seligkeit

sicherzustellen. Durch die Taufe
werden die Erbsünde, die persönlichen
Sünden und die Sündenstrafen nachgelassen.

Die Reinigung von den Sünden
und die Wiedergeburt im Heiligen Geist
werden als die beiden Hauptwirkungen

der Taufe bezeichnet. Wer aber das
Evangelium Christi und seine Kirche
nicht kenne, dennoch nach der Wahrheit

suche und den Willen Gottes
erfülle, könne ebenfalls gerettet werden.
Es bleibt anzumerken, dass nach kirchlicher

Lehre das Sakrament der Taufe
aus sich selbst wirkt - unabhängig vom
Willen des Täuflings und der Meinung
oder Stellung des Taufspenders.
Über die Jahrhunderte hinweg fand
die Kirche aber nur schwer eine
Antwort darauf, was die Seelen jener Kinder

zu erwarten haben, die ohne Taufe
verstorben sind5. Im Katechismus von
1997 steht, dass die Kirche diese Seelen
der Barmherzigkeit Gottes anvertraue.
Es bestehe die berechtigte Hoffnung,
dass es für die ohne Taufe verstorbenen

Kinder einen Heilsweg gebe.
Gewisse Theologen früherer Jahrhunderte
urteilten viel rigoroser. Da sie die Taufe
als unabdingbar für das ewige Heil
erachteten, konnten demnach ungetaufte
Kinder unmöglich in den Himmel kommen.

Immerhin sah man ein, dass die
Seelen dieser Kleinen die Hölle auch
nicht verdient hatten. Man nahm an,
dass es im Jenseits am Rand der Hölle

oder in der Nähe des Himmels
einen Zwischenbereich gebe, der für die
ungetauften Kinderseelen bestimmt sei
(«limbus puerorum» oder «limbus infantum»,

auch Vorhölle genannt, seit etwa
1100). Diese Vorstellungen, die nie
dogmatisiert wurden, blieben also reine

theologische Spekulation. Prägend
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wirkten die theologischen Werke des

Kirchenlehrers Augustinus (354-430;
Lehre über die Erbsünde) und des
heiligen Thomas von Aquin (1225-1274).
Ein Gegner Augustins, Caelestius,
erklärte allerdings zu Beginn des 5.

Jahrhunderts, dass die Kinder nicht getauft
würden, um sie dem Teufel zu entreis-

sen, denn sie seien keineswegs von
Geburt an schuldig6.

Die Wundertaufe

Um ihren guten Ruf zu wahren,
unternahmen die Hebammen alles, um den

neugeborenen Kindern die Taufe zu

ermöglichen. Schlug das Schicksal aber
hart zu, und es kam zu einer Fehlgeburt
oder der Säugling starb unerwartet nach
der Geburt, erzählten sie den geprüften
Eltern unter vorgehaltener Hand von
den Wundertaufen, die in bestimmten
Wallfahrtsorten vorgenommen würden.

Dann pilgerte der Vater oder ein
naher Verwandter mit der Leiche nach
dem empfohlenen Wallfahrtsort. Dort
erwartete man, dass das Kind nochmals

kurz zum Leben erweckt werde,
um es dann taufen und anschliessend

würdig beerdigen zu lassen. Historisch
sorgfältig erforscht ist der mittelalterliche

Wallfahrtsort Oberbüren (bei Büren
an der Aare). 1992 untersuchte der
archäologische Dienst des Kantons Bern
das ehemalige Gelände der Wallfahrtskirche,

die zur Reformationszeit um
1530 zerstört worden war. Das ehema¬

lige Marienheiligtum war im Mittelalter
weit herum bekannt. Hierher brachte
man tot geborene Kinder. Unter grosser
Anteilnahme der Pilger hielt man die
Kinderleiche über ein Kohlenbecken,
das im Chor stand. Auf die Lippen des
Kindes legte man eine Vogelfeder. Die
Hitze erwärmte den Leichnam, und aus
dem Mund entwichen Verwesungsgase,

welche die kleine Feder bewegten.
Man glaubte, das Kind sei zum Leben
erwacht. Nun wurde es sofort getauft.
Darauf konnte gelassen der endgültige
Tod festgestellt werden. Im benachbarten

Friedhof setzte man das Kind bei,
dessen Seele nun den Himmel erreicht
hatte. Hunderte von toten Kindern wurden

vor und nach 1500 scheinbar
vorübergehend zum Leben erweckt und
getauft. Auf diese Weise wehrten sich
Eltern gegen den Unsinn der Vorhölle
und erzwangen die Taufe von Kindern,
die eigentlich nach kirchlicher Lehre
nicht mehr getauft werden konnten.
Ähnliche Wallfahrtsorte gab es auch
in Bitsch VS (Kapelle «Mariae sieben
Schmerzen, zen Hohen Flühen») und
Disentis. Im Luzerner Hinterland
pilgerten viele Mütter, die einer schweren
Geburt entgegensahen, zu St. Aper in
Fischbach. Oft wurde auch die
Wallfahrtskirche des heiligen Michael und
der Mutter Jesu auf Rigi Kaltbad
besucht, wo eine Votivtafel anschaulich
eine so genannte Wundertaufe
dokumentiert7. Im Bistum Konstanz (zu
dem auch Willisau gehörte) war aber
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"Die Feder", eine Skulptur von Gunter Frentzel, aufdem Platz, wo die Wallfahrtskirche von
Oberbüren stand (abgebrochen um 1530).

Oberbüren der bekannteste und
bedeutendste Wallfahrtsort dieser Art.
(Anzumerken ist, dass der Landvogt von Büren

an den Erträgen des Wallfahrtsortes
sehr interessiert war.) 1753 verbot der
Bischof von Konstanz die Wallfahrten
mit tot geborenen Kindern. Diese
Stellungnahme wurde aber kaum beachtet.

In Bayern war das ehemalige Prämons-
tratenser Kloster Ursberg in der Diözese

Augsburg berühmt. Von 1686 bis 1720
wurden jedes Jahr über fünfhundert

tote Kinder dorthin gebracht, um sie
(sofern sie ein Lebenszeichen zeigten)
taufen zu lassen.8

Die Wiedergänger

Geburt und Tod sind die Grenzsituationen

des menschlichen Lebens. Wenn
ein Kleinkind starb, wenn eine Mutter
bei der Geburt ihr Leben verlor, dann
überfielen die Betroffenen Trauer,
Schmerz und eine grosse Hilflosigkeit.
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Die nächsten Angehörigen fühlten sich

einer unsichtbaren und unheimlichen
Macht ausgeliefert. Der Tod einer Mutter

konnte zudem für eine grosse
Familie den finanziellen Ruin nach sich
ziehen. Ist es verwunderlich, wenn in
den Stunden des Schreckens und der
Angst der Auferstehungsglaube mit der
Vorstellung vermengt wurde, die tote
Mutter oder das tote Kind könnte in der
Nacht als Geist zurückkehren?
Viele Sagen und Gespenstergeschichten
finden darin ihre Erklärung.
Kuno Müller berichtet in seinem Buch
«Die Luzerner Sagen» über verstorbene
Mütter:
»Mütter; die im Kindsbett sterben, kommen

zuweilen des Nachts auf die Erde
zurück und pßegen ihre neugeborenen
Kinder. Das machen sie sechs Wochen

lang. Früher kannte man noch viele
Kinder, denen tote Mütter diese Pflege
hatten zukommen lassen.

Zuweilen hört man die tote Mutter die
Türen öffnen und schliessen, ein- und
ausgehen und allerlei vorkehren.
Zuweilen werden Mütter belauscht, wie sie
das Kind wickeln, wiegen oder stillen.
Zuweilen sitzen sie sinnend neben dem
Kleinen.
In einer Familie, deren Mutter bei der
Geburt eines Kindes starb, besorgte die
älteste Tochter den Säugling und
bemerkte zu ihrer Verwunderung, dass

die Kleine am Morgen immerfrisch
gewickelt war. Die jüngere Schwester
erklärte ihr, dass sie des Nachts die Mutter

zurückkommen und das Kindlein pflegen

sah. Die Mädchen erzählten alles
dem Vater, und dieser verbot ihnen, es

andern Leuten zu berichten. Die ältere
Tochter konnte nun die Mutter hören,
aber nicht mit Augen sehen. So ging es

sechs Wochen lang.
Eine Frau starb bei der Geburt ihres ersten

Kindes. Auch sie erschien am Abend
nach der Beerdigung wieder und nahm
sich sorgsam des Kleinen an. Der Vater,

der wach bei der Wiege sass, sah
seine Frau erscheinen und fragte
erstaunt: >Bist du esb Aber die Frage störte
die Mutter. Sie legte das Kind, das sie
eben aufgenommen hatte, wieder hin
und verschwand. Nachher aber kam sie
noch sechs Wochen lang jede Nacht das
Kind zu pflegen."

Ungetaufte Kinder, die von der Erbsünde

belastet bleiben, können nach dem
Volksglauben ebenfalls als Wiedergänger

in das Elternhaus zurückkehren und
dessen Bewohner erschrecken. Schon
im Hochmittelalter gab es aber Gelehrte,

die diesen Gespensterglauben
ablehnten. Wolfram von Eschenbach (lebte

um 1200), schrieb in seinem Epos
«Willehalm»:
«Wir wissen ja auch, dass alle Mütter,

die seit Evas Zeit geboren haben,
selbst wenn sie getauft waren, heidnische

Kinder zur Welt gebracht haben.
Das getaufte Weib trägt ein heidnisches
Kind, obwohl es von einem christlichen
Leib umgeben ist. Wir sind alle also ein-
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mal Heiden gewesen. Den Glücklichen
betrübt es deshalb, wenn vom (himmlischen)

Vater einige seiner Kinder dem
Unheil bestimmt sein sollen. Möge er,
der immer Erbarmen gezeigt hat, sich

ihrer erbarmen.»
Nachweislich haben damals auch viele
Bischöfe abergläubische und lieblose

Erklärungen und Praktiken im
Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt

und Tod verurteilt. Der Glaube an
Wundertaufen und die Überzeugung, Tote

könnten sich als Gespenster bemerkbar

machen, blieben aber lange im Weltbild
des Volkes haften.
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